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Wenn du in diesem Monat eine Stunde Mehrarbeit machst und sie dir in diesem Monat durch
Freizeitausgleich zurückgegeben wird, muss jemand anderes auch im selben Monat eine Stunde
Mehrarbeit machen, um dich zu vertreten. Diese, deine Vertretung kann aber auch nur in
diesem Monat durch Freizeitausgleich ihre Stunde zurückerhalten usw.

Du siehst Susannea , dass das in NRW nicht funktionieren kann, da dort stets nur monatsweise
abgerechnet bzw. ausgeglichen werden kann.

Lediglich längerfristige über das Deputat hinausgehende Unterrichte können im Jahr
ausgeglichen werden, notfalls im Folgejahr.

1https://www.lehrerforen.de/thread/66663-verg%C3%BCtung-mehrarbeit-nrw/?postID=842001#post842001
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